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Gerichtsbarkeit Mediation 

Stellt den Zugang zum Rechtssystem 
sicher (Durchführbarkeit des Verfahrens ist 
staatlich garantiert) 

Verfahren kommt nur zur Anwendung, 
wenn alle Parteien damit einverstanden 
sind 

Stellt den Zugang zur vom Richter definier-
ten Gerechtigkeit sicher 

Versucht den Zugang zu Lösungen zu si-
chern, die von allen Parteien als nützlich 
und gerecht empfunden werden 

Betont Gegensätzlichkeiten Beruht auf Konsens; zielt auf eine langfris-
tige Versöhnung der Parteien 

Bezweckt die Durchsetzung von Positio-
nen und Rechten 

Bezweckt die Befriedung von Interessen 

Verfahren basiert auf strengen, voraus-
sehbaren Prozessregeln 

Ablauf des Verfahrens kann an die Be-
dürfnisse der Parteien angepasst werden; 
flexibel aber nicht immer voraussehbar 

Einfluss der Parteien auf das Urteil ist limi-
tiert 

Lösung des Konflikts liegt in den Händen 
der Parteien 

Konzentriert sich auf die Bewältigung der 
Vergangenheit 

Sucht in erster Linie eine Lösung für die 
Zukunft; betont Kreativität 

Kosten- und Zeitaufwand sind schwer ein-
schätzbar und oftmals hoch 

Effizient ("Wochen statt Jahre") und relativ 
kostengünstig 

Meist öffentlich Vertraulich 

Urteil ist einfach vollstreckbar Ergebnis ist lediglich eine Vereinbarung 
der Parteien 

Bekannt und erprobt / Stellt heute noch die 
herrschende Rechtskultur dar 

Weniger bekannt und erprobt, daher an-
spruchsvoller / In der heutigen Rechtskul-
tur noch nicht fest verankert 

Qualitätskontrolle im System eingebaut 
(Berufungsmöglichkeit) 

Frage der Qualitätskontrolle noch weitge-
hend ungelöst 
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